
NEUEMISSION

ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen BLKB Dividenden Basket

28.12.2011 - 28.06.2013                                       Valor 10 716 537

1. Produktebeschreibung

Derivatekategorie /
Bezeichnung

Partizipationsprodukt / Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map des
Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)

KAG Hinweis Hierbei handelt es sich in der Schweiz um Strukturierte Produkte. Sie sind keine
kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG). Sie
unterstehen weder der Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der FINMA und
Anleger geniessen nicht den spezifischen Anlegerschutz des KAG.

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich

Lead Manager, Zahl-,
Ausübungs- und
Berechnungsstelle

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Co-Lead Manager Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal

Rating der Emittentin Bei Emissionen der Zürcher Kantonalbank: Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA

Symbol /
Valorennummer / ISIN

DIVBL /
10 716 537 / CH0107165372

Emissionsbetrag / Nennbetrag
/ Handelseinheit

CHF 5 000 000.00 / CHF 100.00 / 1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon

Anzahl der Strukturierten
Produkte

Bis zu 50 000, mit der Möglichkeit der Aufstockung.

Ausgabepreis CHF 100.00 / 102.04 % des Basketwertes am Initial Fixing Tag

Währung CHF



Basiswert Komponente ISIN Börse Währung Land Bloomberg
Code

Gewicht
in %

Anzahl
Aktien

ABB Ltd CH0012221716 SIX Swiss
Exchange

CHF CH ABBN VX 8.33 0.480675

Allreal
Holding AG

CH0008837566 SIX Swiss
Exchange

CHF CH ALLN SW 8.33 0.060271

Nestlé SA CH0038863350 SIX Swiss
Exchange

CHF CH NESN VX 8.33 0.154965

Novartis AG CH0012005267 SIX Swiss
Exchange

CHF CH NOVN VX 8.33 0.154965

PSP Swiss
Property AG

CH0018294154 SIX Swiss
Exchange

CHF CH PSPN SW 8.33 0.106268

Roche
Holding AG

CH0012032048 SIX Swiss
Exchange

CHF CH ROG VX 8.33 0.052250

Swisscom AG CH0008742519 SIX Swiss
Exchange

CHF CH SCMN VX 8.33 0.023637

Swiss Life
Holding AG

CH0014852781 SIX Swiss
Exchange

CHF CH SLHN VX 8.33 0.096533

Swiss Prime
Site AG

CH0008038389 SIX Swiss
Exchange

CHF CH SPSN SW 8.33 0.117760

Swiss Re Ltd CH0126881561 SIX Swiss
Exchange

CHF CH SREN VX 8.33 0.176844

Valora
Holding AG

CH0002088976 SIX Swiss
Exchange

CHF CH VALN SW 8.33 0.042161

Zurich
Financial
Services AG

CH0011075394 SIX Swiss
Exchange

CHF CH ZURN VX 8.33 0.039548

Basketwert CHF 98.00 am Initial Fixing Tag

Ratio 1 ZKB Tracker-Zertifikat entspricht 1 Basiswert

Ausschüttungen Dem Anleger wird eine Ausgleichszahlung als Kompensation für die während der Laufzeit des
Strukturierten Produktes in den Basiswertkomponenten anfallenden Dividendenzahlungen
geleistet.
Je nach Basiswertkomponente beruht die Dividendenzahlung auf der Konsens-Schätzung der
Analysten von Bloomberg - betroffen sind vornehmlich Basiswertkomponenten aus dem
asiatischen Raum. Bei der Bloomberg Dividendenvorhersage handelt es sich um eine Schätzung
künftiger zu erwartender Dividenden, welche unter Beachtung von diversen Faktoren zustande
kommt, bspw. Analyse der Führungsstruktur des Unternehmens, Regressionsanalyse, Peer und
Marktanalyse, Dividendenstruktur, vom Markt vorherzusehende Dividenden, einfache Bewertung
von zu erwartenden Dividenden und Gewinne und historische Dividendenbetrachtung.
Die Ausgleichszahlung erfolgt am 21. Dezember 2012 und am 21. Juni 2013 rückwirkend,
(modified following business day convention). Die Höhe dieser Ausgleichszahlung beträgt
100.00 % der Summe der durch die Emittentin während der betreffenden Periode vereinnahmten
Netto-Dividenden.

Initial Fixing Tag 21. Dezember 2011

Liberierungstag 28. Dezember 2011

Letzter Handelstag 21. Juni 2013

Final Fixing Tag 21. Juni 2013

Rückzahlungstag 28. Juni 2013

Initial Fixing Wert Schlusskurse der Basiswertkomponenten an den Referenzbörsen am 21. Dezember 2011

Final Fixing Wert Schlusskurse der Basiswertkomponenten an den Referenzbörsen am 21. Juni 2013



Rückzahlungsmodalitäten Am Rückzahlungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100 % des Basiswertes
gemäss Final Fixing Tag und gemäss dieser Formel bar ausbezahlt:

wobei
Si,T = Wert der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt der Rückzahlung
Wi,T = Gewichtung der Basiswertkomponente i (Anzahl Basiswerte) zum Zeitpunkt
   der Rückzahlung
T = Rückzahlungszeitpunkt

Finden während der Laufzeit des ZKB Tracker-Zertifikat Kapitalereignisse statt, welche bei
Emission des Strukturierten Produktes nicht bekannt waren, so werden diese durch entsprechende
Anpassung der Gewichtung der betroffenen Basiswertkomponente angeglichen.

Kotierung Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt, erster provisorischer Handelstag am
28. Dezember 2011

Clearingstelle SIX SIS AG / Euroclear / Clearstream

Sales:  +41 44 293 66 65 SIX Telekurs: 85,ZKB   Reuters: ZKBSTRUCT
Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte Bloomberg:  ZKBY <go>

Wesentliche
Produktemerkmale

Der Kauf dieses Strukturierten Produktes entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden
Baskets. Der Anleger erhält in einer einzigen kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit,
vollumfänglich an der Performance des Baskets teilzunehmen. Dividendenzahlungen von im
Basket enthaltenen Basiswerten werden dem Anleger mittels einer jährlichen Ausschüttung der
Emittentin entschädigt. Die Rückzahlung richtet sich nach dem gewichteten Wert der im Basket
enthaltenen Aktien am Final Fixing Tag.

Steuerliche Aspekte Für Privatanleger mit Steuerdomizil Schweiz unterliegen die jährlichen Ausgleichszahlungen im
Zeitpunkt der Auszahlung der Einkommenssteuer. Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer
erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt ist
bei einer schweizerischen Zahlstelle nicht dem System des EU-Steuerrückbehalts unterstellt (SIX
Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode: 9, „out of scope“).
Die vorstehenden Hinweise zur Besteuerung sind lediglich eine Zusammenfassung dessen, wie
die Emittentin unter dem derzeit geltenden Recht und der gängigen Praxis der Eidgenössischen
Steuerverwaltung in der Schweiz die Besteuerung dieser Strukturierten Produkte im Zeitpunkt der
Emission versteht. Die Steuergesetzgebung und die Praxis können sich ändern. Die Emittentin
schliesst jegliche Haftung für die vorstehenden Hinweise aus. Diese allgemeinen Hinweise
können die steuerliche Beratung des einzelnen Anlegers nicht ersetzen.

Dokumentation Dieses Dokument stellt die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) gemäss Artikel 21 des
Zusatzreglements für die Kotierung von Derivaten der SIX Swiss Exchange dar. Diese Endgültigen
Bedingungen (Final Terms) ergänzen das in deutscher Sprache veröffentlichte
Emissionsprogramm der Emittentin vom 12. April 2011 in der zum Zeitpunkt der Emission
geltenden Fassung. Diese Endgültigen Bedingungen (Final Terms) und das Emissionsprogramm
bilden gemeinsam den Emissions- und Kotierungsprospekt für die vorliegende Emission (der
'Kotierungsprospekt'). In diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) verwendete Begriffe
haben die im Glossar des Emissionsprogramms definierte Bedeutung, sofern in diesen
Endgültigen Bedingungen (Final Terms) nicht etwas anderes bestimmt wird. Sollten Widersprüche
zwischen den Informationen oder Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final
Terms) und jenen im Emissionsprogramm bestehen, so haben die Informationen und
Bestimmungen in diesen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) Vorrang. Strukturierte Produkte
werden als Wertrechte begeben und bei der SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Die Ausgabe
von Wertpapieren oder Beweisurkunden ist ausgeschlossen. Diese Endgültigen Bedingungen
(Final Terms)  sowie das Emissionsprogramm können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung IFDS sowie über die E-Mailadresse
documentation@zkb.ch bezogen werden. Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im
Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.



Angaben zum Basiswert Informationen über die Wertentwicklung der Basiswerte / Basiswertkomponenten können
öffentlich unter www.bloomberg.com eingesehen werden. Des Weiteren können die aktuellen
Jahresberichte direkt über die Webseite des Unternehmens abgerufen werden. Die
Übertragbarkeit der Basiswerte / Basiswertkomponenten richtet sich nach deren Statuten.

Mitteilungen Alle Mitteilungen seitens der Emittentin betreffend dieses Strukturierten Produktes, insbesondere
Mitteilungen bezüglich der Anpassung der Bedingungen, werden rechtsgültig über die
Internetadresse  http://zkb.is-teledata.ch/html/boersenMaerkte/marktUebersicht/
schweiz/index.html zum entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die
Valorensuchfunktion kann direkt auf das gewünschte Strukturierte Produkt zugegriffen werden.
Falls das in diesen Endgültigen Bedingungen erklärte Strukturierte Produkt an der SIX Swiss
Exchange kotiert wird, werden die Mitteilungen gemäss den von der SIX Swiss Exchange
erlassenen, für das IBL (Internet Based Listing) gültigen Vorschriften, zusätzlich unter
http://www.six-exchange-regulation.com/
publications/communiques/official_notices_de.html veröffentlicht.

Rechtswahl / Gerichtsstand Schweizer Recht / Zürich 1

 2. Gewinn- und Verlustaussichten per Verfall

Gewinn- und Verlustaussichten
per Verfall

ZKB Tracker-Zertifikat

Basket Rückzahlung
Wert Prozent ZKB Tracker-Zertifikat Performance %

CHF 39.20 -60.00 % CHF 39.20 -60.80 %
CHF 58.80 -40.00 % CHF 58.80 -41.20 %
CHF 78.40 -20.00 % CHF 78.40 -21.60 %
CHF 100.00 +2.04 % CHF 100.00 0.00 %
CHF 117.60 +20.00 % CHF 117.60 17.60 %
CHF 137.20 +40.00 % CHF 137.20 37.20 %
CHF 156.80 +60.00 % CHF 156.80 56.80 %

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat ist analog zur Performance des Basiswerts.

Die obenstehende Tabelle gilt per Verfall und kann nicht als Preisindikation des Emittenten für das
vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der Laufzeit
des Strukturierten Produktes kommen zusätzliche Risikofaktoren hinzu, welche den Wert des
Strukturierten Produktes entscheidend beeinflussen. Der im Sekundärmarkt gestellte Preis kann
daher deutlich von der obenstehenden Tabelle abweichen.

 3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

Emittentenrisiko Verpflichtungen aus diesem Strukturierten Produkt stellen direkte, unbedingte und ungesicherte
Verpflichtung der Emittentin dar und stehen im gleichen Rang wie alle anderen direkten,
unbedingten und ungesicherten Verpflichtungen der Emittentin. Die Werthaltigkeit des
Strukturierten Produktes ist nicht allein von der Entwicklung des Basiswertes und anderen
Entwicklungen auf den Finanzmärkten abhängig, sondern auch von der Bonität der Emittentin.
Diese kann sich während der Laufzeit dieser Strukturierten Produkte verändern.

Spezifische Produkterisiken Strukturierte Produkte sind komplexe Anlageinstrumente, welche hohe Riskien enthalten können
und entsprechend nur für erfahrene Anleger gedacht sind, welche die damit verbundenen Risiken
verstehen und zu tragen fähig sind.
Diese Strukturierte Produkte sind Anlageprodukte deren Kurs im selben Ausmass wie der
zugrunde liegende Basiswert schwankt. Je nach Entwicklung kann der Kurs eines ZKB
Tracker-Zertifikat erheblich unter den Emissionspreis fallen. Die Risikocharakteristik entspricht
exakt derjenigen des zugrunde liegenden Basiswertes. Das Zertifikat ist in CHF denominiert.
Weicht die Referenzwährung des Anlegers vom CHF ab, trägt dieser das Wechselkursrisiko
zwischen seiner Referenzwährung und dem CHF.



 4. Weitere Bestimmungen

Anpassungen Tritt bezüglich des Basiswertes / einer Basiswertkomponente ein in Abschnitt IV des
Emissionsprogramms beschriebenes ausserordentliches Ereignis ein oder tritt irgendein anderes
ausserordentliches Ereignis (force majeure) ein, welches es der Emittentin verunmöglicht oder
übermässig erschwert, die Rechte aus den Strukturierten Produkten zu erfüllen oder den Wert der
Strukturierten Produkte zu bestimmen, trifft die Emittentin, nach freiem Ermessen die geeigneten
Massnahmen und hat, falls notwendig die Bedingungen der Strukturierten Produkte nach freiem
Ermessen derart anzupassen, dass der wirtschaftliche Wert des Strukturierten Produktes nach dem
Eintritt des Ereignisses so weit möglich dem wirtschaftlichen Wert des Strukturierten Produktes vor
Eintritt des Ereignisses entspricht. Spezifische Anpassungsregeln für einzelne Arten von
Basiswerten im Abschnitt IV des Emissionsprogramms gehen dieser Bestimmung vor. Ist nach
Ansicht der Emittentin eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht
möglich, ist die Emittentin berechtigt, die Strukturierten Produkte vorzeitig zu kündigen.

Marktstörungen Vergleiche die Ausführungen im Emissionsprogramm.

Verkaufsbeschränkungen Es gelten die im Emissionsprogramm detaillierten Verkaufsbeschränkungen - EWR, U.S.A. / U.S.
persons, Guernsey.
Die Emittentin hat keinerlei Massnahmen ergriffen und wird keinerlei Massnahmen ergreifen, um
das öffentliche Angebot der Strukturierten Produkte oder ihren Besitz oder den Vertrieb von
Angebotsunterlagen in Bezug auf Strukturierte Produkte in irgendeiner Rechtsordnung ausserhalb
der Schweiz zulässig zu machen. Die Aushändigung dieser Endgültigen Bedingungen (Final
Terms) oder anderer Emissionsunterlagen und das Angebot der Strukturierten Produkte in
bestimmten Ländern kann durch Rechtsvorschriften eingeschränkt sein. Personen, denen diese
Endgültigen Bedingungen (Final Terms) oder andere Emissionsunterlagen wie das
Emissionsprogramm, Termsheets, Werbeunterlagen oder sonstige Verkaufsunterlagen
ausgehändigt wurden, werden von der Emittentin hiermit aufgefordert, die jeweils geltenden
Einschränkungen zu überprüfen und einzuhalten.

Prudentielle Aufsicht Die Zürcher Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken und
Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes über die
Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der FINMA,
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Bern, http://www.finma.ch.

Aufzeichnung von
Telefongesprächen

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der
Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen
Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.

Zürich, 21. Dezember 2011


